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Gebührensatzung zur Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen 

Synopse 

  

Gebührensatzung zur Satzung für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen  
 

alt 

Gebührensatzung zur Satzung für die 
städtischen Kindertageseinrichtungen 
 

neu 

§ 1 Benutzungsgebühren 
(1) Für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Erlangen werden die in § 3 
dieser Gebührensatzung festgelegten Gebühren 
erhoben. 
(2) Verpflegungsentgelte sind nicht Gegenstand 
dieser Satzung; sie werden nach Maßgabe 
bürgerlich-rechtlicher Vorschriften gesondert 
schriftlich vereinbart. 
(3) Sonstige Kosten sind im Einzelfall zu erstat-
ten. 

§ 1 Benutzungsgebühren 
(1) Für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Erlangen werden die in § 3 
dieser Gebührensatzung festgelegten monatli-
chen Gebühren erhoben. 
 
 
(2) Sonstige Kosten sind im Einzelfall zu erstat-
ten. 

§ 2 Entstehen und Fälligkeit, Gebüh-
renschuldner 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Auf-
nahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung. 
Für angebrochene Monate wird die volle Gebühr 
berechnet. 
(2) Die Gebühren sind jeweils zum Monatsersten 
im Voraus zu entrichten, bei angebrochenen 
Monaten zum Betreuungsbeginn. 
(3) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen 
Vertreter oder die nach bürgerlichem Recht 
Unterhaltsverpflichteten oder die Personen, die 
die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung 
bewirkt haben 

§ 2 Entstehen und Fälligkeit, Gebüh-
renschuldner 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Auf-
nahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung. 
Für angefangene Monate wird die volle Gebühr 
berechnet. 
(2) Die Gebühren sind jeweils zum Monatsersten 
im Voraus zu entrichten, bei angefangenen 
Monaten zum Betreuungsbeginn. 
(3) Gebührenschuldner sind die gesetzlichen 
Vertreter oder die nach bürgerlichem Recht 
Unterhaltsverpflichteten oder die Personen, die 
die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung 
bewirkt haben 

§ 3 Höhe der Benutzungsgebühren 
(1) Für den Besuch der Kindertageseinrichtungen 
werden folgende Gebühren erhoben: 
 
1. Kinderkrippen und Betreuung von Kindern 
unter 2 Jahren 6 Monaten in Kindergärten und 
Häusern für Kinder 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
über drei bis vier Stunden € 132,00 
über vier bis fünf Stunden € 160,00 
über fünf bis sechs Stunden € 187,00 
über sechs bis sieben Stunden € 215,00 
über sieben bis acht Stunden € 242,00 
über acht bis neun Stunden € 270,00 
über neun bis zehn Stunden € 297,00 
 
2. Kindergärten, Kinderhorte bei Betreuung von 
Kindern ab 2 Jahren 6 Monaten 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
über drei bis vier Stunden € 70,00 
über vier bis fünf Stunden € 80,00 
über fünf bis sechs Stunden € 91,00 
über sechs bis sieben Stunden € 102,00 

§ 3 Höhe der Benutzungsgebühren 
(1) Für den Besuch der Kindertageseinrichtungen 
werden folgende monatliche Gebühren erhoben: 
 
1. Kinderkrippen und Betreuung von Kindern 
unter 2 Jahren 6 Monaten in Kindergärten und 
Häusern für Kinder 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
über drei bis vier Stunden € 154,00 
über vier bis fünf Stunden € 187,00 
über fünf bis sechs Stunden € 219,00 
über sechs bis sieben Stunden € 252,00 
über sieben bis acht Stunden € 283,00 
über acht bis neun Stunden € 316,00 
über neun bis zehn Stunden € 347,00 
 
2. Kindergärten, Kinderhorte bei Betreuung von 
Kindern ab 2 Jahren 6 Monaten 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
über drei bis vier Stunden € 82,00 
über vier bis fünf Stunden € 94,00 
über fünf bis sechs Stunden € 106,00 
über sechs bis sieben Stunden € 119,00 
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über sieben bis acht Stunden € 112,00 
über acht bis neun Stunden € 123,00 
über neun bis zehn Stunden € 134,00 
 
3. Spielstuben 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
vier bis fünf Stunden € 52,50 
über sieben bis acht Stunden € 60,00 
über acht bis neun Stunden € 65,00 
 
4. Lernstuben 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
vier bis fünf Stunden € 52,50 
über fünf bis sechs Stunden € 57,00 
Die Gebühr umfasst in den Lernstuben auch die 
Buchungszeiten während der Ferien. 
 
(2) Die durchschnittliche tägliche Buchungszeit 
errechnet sich aus der tatsächlichen täglichen 
Buchungszeit bezogen auf eine Fünf-Tage-
Woche; die tatsächliche tägliche Buchungszeit 
kann dabei variieren. Abwesenheitszeiten infolge 
von Urlaub, Krankheit oder in sonstigen Einzelfäl-
len 
und die Schließzeiten der Einrichtung werden 
nicht gesondert berücksichtigt. Die Buchungszeit 
ist von den Eltern jährlich festzulegen. Sie kann 
bei dringendem Bedarf (z.B. veränderte 
Arbeitszeiten der Eltern) während des Betreu-
ungsjahres verändert werden.  
Bei Schulkindern in Horten und Kindergärten ist 
die Buchung gesondert für Schul- und Ferienzei-
ten vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Buchungszeiten können im Rahmen der in 
Abs. 1 bestimmten Staffelung festgelegt werden. 
Für Kinder bis zum Schuleintritt beträgt die Min-
destbuchungszeit vier Stunden täglich, ab dem 
Schuleintritt drei Stunden täglich. Für den Be-
such einer Lernstube beträgt die 
Mindestbuchungszeit vier Stunden täglich. 
 

über sieben bis acht Stunden € 131,00 
über acht bis neun Stunden € 144,00 
über neun bis zehn Stunden € 157,00 
 
3. Spielstuben 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
vier bis fünf Stunden € 52,50 
über sieben bis acht Stunden € 60,00 
über acht bis neun Stunden € 65,00 
 
4. Lernstuben und Jugendlernhaus 
bei einer durchschnittlichen täglichen Buchungs-
zeit von 
vier bis fünf Stunden € 52,50 
über fünf bis sechs Stunden € 57,00 
Die Gebühr umfasst in den Lernstuben auch die 
Buchungszeiten während der Ferien. 
 
(2) Die durchschnittliche tägliche Buchungszeit 
errechnet sich aus der tatsächlichen täglichen 
Buchungszeit bezogen auf eine Fünf-Tage-
Woche; die tatsächliche tägliche Buchungszeit 
kann dabei variieren. Abwesenheitszeiten infolge 
von Urlaub, Krankheit oder in sonstigen Einzelfäl-
len 
und die Schließzeiten der Einrichtung werden 
nicht gesondert berücksichtigt. Die Buchungszeit 
ist von den Eltern jährlich festzulegen. Sie kann 
bei dringendem Bedarf (z.B. veränderte 
Arbeitszeiten der Eltern) während des Betreu-
ungsjahres verändert werden. 
 
 
 
(3) Bei Schulkindern in Horten und Kindergärten 
ist die Buchung gesondert für Schul- und Ferien-
zeiten vorzunehmen. Aus der in den Schulferien 
liegenden Anzahl der Betriebstage, für die eine 
Betreuung gebucht wird, errechnet sich die Zahl 
der für die Gebührenbemessung relevanten Feri-
enmonate. Liegt die Anzahl der gebuchten Feri-
en-Betriebstage unter 15, bleibt die Ferienbu-
chung außer Betracht. Werden 15 bis höchstens 
29 Ferien-Betriebstage gebucht, wird ein Feri-
enmonat berücksichtigt, indem sich die sich nach 
Absatz 1 Ziffer 2 ergebende monatliche Benut-
zungsgebühr um Euro 4,00 erhöht. Bei Buchung 
von mehr als 30 Ferien-Betriebstagen werden 
zwei Ferienmonate berücksichtigt, indem sich die 
sich nach Absatz 1 Ziffer 1 ergebende monatli-
che Benutzungsgebühr um Euro 8,00 erhöht. 
 
(4) Buchungszeiten können im Rahmen der in 
Abs. 1 bestimmten Staffelung festgelegt werden. 
Für Kinder bis zum Schuleintritt beträgt die Min-
destbuchungszeit vier Stunden täglich, ab dem 
Schuleintritt drei Stunden täglich. Für den Be-
such einer Lernstube beträgt die 
Mindestbuchungszeit vier Stunden täglich. 
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(4) Besuchen Geschwisterkinder gleichzeitig 
dieselbe oder verschiedene 
Kindertageseinrichtungen des Stadtjugendamts, 
so ist nur für ein Kind die volle Gebühr zu 
entrichten. Für jedes Geschwisterkind ermäßigt 
sich die zu zahlende Gebühr um jeweils € 20,00 
pro Monat. 

 
(5) Besuchen mehrere Kinder einer Familie 
gleichzeitig städtische Kindertageseinrichtungen, 
so ermäßigen sich die monatlichen Benutzungs-
gebühren nach Absatz 1 für jedes Kind um Euro 
20,00. Dies gilt nicht für Kurzzeitbuchungen mit 
einem zeitlichen Umfang von weniger als drei 
Kalendermonaten. 
 
(6) Für die Teilnahme an der täglichen Verpfle-
gung werden folgende monatliche Gebühren 
erhoben: 

 In den Spiel- und Lernstuben sowie im 
Jugendlernhaus   Euro 33,00 

 In Kinderkrippen, Kindergärten und Kin-
derhorten   Euro 42,50 

Wird in Krippen, Kindergärten oder Kinderhorten 
an der Verpflegung regelmäßig an weniger als 
fünf Wochentagen teilgenommen, so reduziert 
sich die Gebühr entsprechend. Kann ein Kind 
durchgehend an mindestens zehn Betriebstagen 
nicht an der Verpflegung teilnehmen, so werden 
auf Antrag die Verpflegungsgebühren ab der 
zweiten Woche erstattet; dabei werden nur volle 
Kalenderwochen berücksichtigt. § 3 Abs. 5 sowie 
§ 4 finden auf Verpflegungsgebühren keine An-
wendung. 

 
 

§ 4 Gebührenreduzierung für das letz-
te Kindergartenjahr 
 
(1) Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung 
im letzten Kindergartenjahr, welches der 
Vollzeitschulpflicht nach Art. 35 f., 37 ff. des Bay-
erischen Gesetzes über das Bildungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) unmittelbar voraus-
geht, reduziert sich die nach § 3 dieser Satzung 
errechnete monatliche Gebühr ab 01.09.2012 um 
50,00 EUR, ab 01.09.2013 um bis zu 100,00 
EUR. Die Höhe des Reduzierungsbetrags ist 
dabei auf die tatsächlich nach § 3 dieser Satzung 
errechnete Gebühr begrenzt. 
(2) Eine Zurückstellung vom Schulbesuch nach 
Art. 37 Abs. 2 BayEUG führt ab dem nächsten 
dem Zugangszeitpunkt des zurückstellenden 
Bescheids folgenden Monat bis zum Beginn des 
tatsächlich letzten Kindergartenjahres zu einer 
Unterbrechung der Gebührenreduzierung nach 
Abs. 1. Die bis zum Beginn dieser Unterbrechung 
gewährte Gebührenreduzierung ist nicht 
zurückzuerstatten. Die Gebührenschuldner ha-
ben die Kindertageseinrichtungen, in der das 
betroffene Kind betreut wird, unverzüglich über 
die Zurückstellung des Kindes nach Art. 37 Abs. 
2 BayEUG zu informieren. 
 

 

§ 4 Gebührenreduzierung für das letz-
te Kindergartenjahr 
 
(1) Für den Besuch einer Kindertageseinrichtung 
im letzten Kindergartenjahr, welches der 
Vollzeitschulpflicht nach Art. 35 f., 37 ff. des Bay-
erischen Gesetzes über das Bildungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) unmittelbar voraus-
geht, reduziert sich die nach § 3 dieser Satzung 
errechnete monatliche Gebühr um bis zu 100,00 
EUR. Die Höhe des Reduzierungsbetrags ist 
dabei auf die tatsächlich nach § 3 dieser Satzung 
errechnete Gebühr begrenzt. 
 
(2) Eine Zurückstellung vom Schulbesuch nach 
Art. 37 Abs. 2 BayEUG führt ab dem nächsten 
dem Zugangszeitpunkt des zurückstellenden 
Bescheids folgenden Monat bis zum Beginn des 
tatsächlich letzten Kindergartenjahres zu einer 
Unterbrechung der Gebührenreduzierung nach 
Abs. 1. Die bis zum Beginn dieser Unterbrechung 
gewährte Gebührenreduzierung ist nicht 
zurückzuerstatten. Die Gebührenschuldner ha-
ben die Kindertageseinrichtungen, in der das 
betroffene Kind betreut wird, unverzüglich über 
die Zurückstellung des Kindes nach Art. 37 Abs. 
2 BayEUG zu informieren. 
 



Anlage 3 
 

 

 

§ 5 Gebührenermäßigung und -
befreiung 
(1) Die Gebühren für den Besuch einer Kinderta-
geseinrichtung nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung, 
wobei bei den Gebühren für das letzte Kindergar-
tenjahr die Gebührenreduzierung nach § 4 
dieser Satzung zu berücksichtigen ist, können 
auf Antrag der Erziehungsberechtigten ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Aufbringung 
der Mittel aus dem Familieneinkommen nicht 
zumutbar ist. Für die Feststellung der zumutba-
ren Belastung gelten die §§ 82 ff des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) entspre-
chend. 
(2) Bei besonderer sozialpädagogischer Begrün-
dung und der Notwendigkeit der Unterbringung 
des Kindes in einer städtischen Kindertagesein-
richtung kann auf Antrag des Allgemeinen 
Sozialdienstes die Gebühr nach § 3 Abs. 1 ganz 
oder teilweise erlassen oder anderweitig 
übernommen werden. 
(3) Die Zahlungspflicht bleibt bis zur Entschei-
dung über einen Antrag auf Befreiung oder 
Ermäßigung in voller Höhe bestehen. 

§ 5 Gebührenermäßigung und –
befreiung (unverändert) 
(1) Die Gebühren für den Besuch einer Kinderta-
geseinrichtung nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung, 
wobei bei den Gebühren für das letzte Kindergar-
tenjahr die Gebührenreduzierung nach § 4 
dieser Satzung zu berücksichtigen ist, können 
auf Antrag der Erziehungsberechtigten ganz oder 
teilweise erlassen werden, wenn die Aufbringung 
der Mittel aus dem Familieneinkommen nicht 
zumutbar ist. Für die Feststellung der zumutba-
ren Belastung gelten die §§ 82 ff des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) entspre-
chend. 
(2) Bei besonderer sozialpädagogischer Begrün-
dung und der Notwendigkeit der Unterbringung 
des Kindes in einer städtischen Kindertagesein-
richtung kann auf Antrag des Allgemeinen 
Sozialdienstes die Gebühr nach § 3 Abs. 1 ganz 
oder teilweise erlassen oder anderweitig 
übernommen werden. 
(3) Die Zahlungspflicht bleibt bis zur Entschei-
dung über einen Antrag auf Befreiung oder 
Ermäßigung in voller Höhe bestehen. 

§ 6 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Sat-
zung 
für die städtischen Kindertageseinrichtungen vom 
07.06.2006 (Amtsblatt Nr. 12 vom 
16.06.2006) in der Fassung vom 06.08.2012 (Die 
Amtlichen Seiten Nr. 17 vom 16. August 
2012) außer Kraft. 

§ 6 Inkrafttreten (unverändert) 
Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Sat-
zung 
für die städtischen Kindertageseinrichtungen vom 
07.06.2006 (Amtsblatt Nr. 12 vom 
16.06.2006) in der Fassung vom 06.08.2012 (Die 
Amtlichen Seiten Nr. 17 vom 16. August 
2012) außer Kraft. 

 


